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 öffentlich:  Ja BS-Beschluss öffentlich  

B106-05/10  Drucksachen-Nr.: 
Erfassungsdatum: 

05/172 
15.12.2009 

 
Einbringer:  Beschlussdatum: 

22.02.2010 
 

Bündnis 90 / Die Grünen  
 
Beratungsgegenstand: 
Verkehrssicherheit in der Loitzer Landstraße 

 
Beratungsfolge 
Verhandelt - beschlossen  am TOP Abst. ja nein enth. 

Senat 12.01.2010 8.1     
OTV Innenstadt 13.01.2010 5.3  7 0 0 
Ausschuss für Bauwesen 
und Umwelt 

19.01.2010 6.2  11 0 0 

Hauptausschuss 15.02.2010 3.2     
Bürgerschaft 22.02.2010 6.7  einstimmig  0 0 
 
 
 
 
         Egbert Liskow 
         Präsident 
 
Beschlusskontrolle: Termin: 
Ausschuss für Bauwesen und Umwelt 01.04.2010 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen?  Haushalt Haushaltsjahr 

Nein   
 
 

Beschlussvorschlag  
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt: 
 
Die Verwaltung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wird beauftragt, 
geeignete Maßnahmen für die Verkehrssicherheit in der Loitzer Landstraße zu prüfen 
und in der nächsten Bürgerschaftssitzung vorzustellen. 
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Sachdarstellung/ Begründung 
 
Derzeit werden an der Loitzer Landstraße eine KiTa sowie ein Einkaufszentrum gebaut bzw. 
geplant. 
Wie den Ausführungen des Bausenators R. Arenskrieger in der Bürgerschaftssitzung am 
28.9.2009 zum TOP 6.25 (siehe Protokoll) zu entnehmen war, ist die Verkehrssicherheit in 
der Loitzer Straße, insbesondere für Personen, die die Straße überqueren wollen, nicht 
gewährleistet. Dadurch wird nicht zuletzt der Zugang zu diesen beiden Einrichtungen für 
Fußgänger erschwert. 
 
Daher wird die Verwaltung beauftragt, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die zur 
Geschwindigkeitsreduzierung der durchfahrenden Kfz führen und damit nachhaltig zu mehr 
Verkehrssicherheit in der Straße führen. 
Dabei kann es sich sowohl um verstärkte oder fest installierte Kontrollen als auch um 
bauliche Installationen zur Verkehrsberuhigung oder um eine Kombination von beidem 
handeln. 
Außerdem ist die Anlage eines beidseitigen Gehweges dringend erforderlich. 
 
 


